
 

 

 
Ortsgemeinde Kottenheim 
 

  
Sitzung-Nr.: 055/OGR/008/2016 

 

 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates 

 

 
 
Gremium: Ortsgemeinderat 
 
 

 
 
Sitzung am Dienstag, 19.04.2016   

 
 
Sitzungsort:  
im Gasthaus "Zum Adler" 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  19:00 Uhr  
 
bis   19:27 Uhr 

 

 

Anwesend sind: 

 

Ortsbürgermeister(in) 
Braunstein, Thomas  

1. Beigeordnete(r) 
Schmitz, Gabriele  

Ratsmitglied 
Engelmeier, Karl-Heinz  
Geisbüsch, Heinz  
Groß, Michael  
Groß, Patrick  
Hernandez Anders, Juan Antonio  
Hoffmann, Matthias  
Kicherer, Christoph  
Kicherer, Irmgard  
Krings, Anja  
Lung, Helmut  
Moog, Bernd  
Moog-Kopp, Beate  
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Tecquert, Jörg  
Thamm, Christina  
Walter, Tina  

Bürgermeister 
Heilmann, Gerd  

Schriftführer(in) 
May, Karin  

 
 
entschuldigt fehlt: 
 

Beigeordnete(r) 
Weber, Guido  

Ratsmitglied 
Drefs, Alexander  
Mohr, Stefan  
Schwall, Marc  
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Weiterhin sind anwesend: 
 
Frank Neideck, Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, TOP 1 nöS 
Hans Schüller, Stadtverwaltung Mayen, TOP 1 nöS 
Amtsrat Andreas Pung, VGV Vordereifel, TOP 3. 4, 5 nöS 

 
 
1. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht 

mit Schreiben vom 08.04.2016 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, 
eingeladen wurde.  

 
 

2. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Mitteilungsblatt der Verbandsge-
meinde Vordereifel, Ausgabe-Nr. 15/2016 vom 15.04.2016.  

 
 

3. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremium nach  
§ 39 GemO  
 

 gegeben  nicht gegeben ist. 
 
 

4. Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss (Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 

5. Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit iSv § 34 Abs. 7 iVm § 34 
Abs. 3 S. 2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 
7 GemO) werden mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 

 1.  Genehmigung der Niederschrift vom 02.02.2016 
  
 2.  Genehmigung der Niederschrift vom 24.02.2016 
  
 3.  Widmung der Gemeindestraße "Am Heiligenhäuschen", Flur 6, Parzelle Nr. 1/41, 

Ortsgemeinde Kottenheim 
Vorlage: 055/062/2016 
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 4.  Widmung der Gemeindestraße "Antoniusstraße", Flur 7, Parzelle Nr. 436/5, Orts-
gemeinde Kottenheim 
Vorlage: 055/063/2016 

  
 5.  Verlegung von privaten Abwasserleitungen im öffentlichen Verkehrsraum - Dul-

dung der Ortsgemeinde- Grundsatzbeschluss 
Vorlage: 055/064/2016 

  
 6.  Finanzielle Förderung des Kröbbelchesfestes 2016 durch die Ortsgemeinde 

Kottenheim 
Vorlage: 055/065/2016 

  
 7.  Zustimmung zur Annahme von Spenden 

Vorlage: 055/069/2016 
  
 8.  Kindertagesstätte St. Anna Kottenheim; Übernahme zusätzlicher Personalkosten-

anteile für ein erweitertes Betreuungsangebot 
Vorlage: 055/074/2016 

  
 9.  Mitteilungen 
  
 10.  Einwohnerfragestunde 
  
 
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

 
 1 Genehmigung der Niederschrift vom 02.02.2016 

 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 02.02.2016 wird in der vorgelegten 
Form einstimmig beschlossen. Sodann wird die Niederschrift von Ortsbürgermeister 
Thomas Braunstein unterzeichnet.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 17 

Nein  / 

Enthaltung  / 

Befangenheit  / 
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 2 Genehmigung der Niederschrift vom 24.02.2016 

 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 24.02.2016 wird in der vorgelegten 
Form einstimmig bei 1 Enthaltung beschlossen. Sodann wird die Niederschrift von 
Ortsbürgermeister Thomas Braunstein unterzeichnet.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 16 

Nein  / 

Enthaltung  1 

Befangenheit  / 

 
 
 
 3 Widmung der Gemeindestraße "Am Heiligenhäuschen", Flur 6, Parzelle 

Nr. 1/41, Ortsgemeinde Kottenheim 
Vorlage: 055/062/2016 

 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat von Kottenheim beschließt, die Gemeindestraße "Am Heili-
genhäuschen", Flur 6, Parzelle Nr. 1/41, Ortsgemeinde Kottenheim, entsprechend § 
36 des LStrG Rheinland-Pfalz als öffentliche Straße förmlich zu widmen. Die Ver-
kehrsfläche ist auf einem Lageplan, der Bestandteil dieses Beschlusses ist, darge-
stellt. 
 
Durch diese Widmung erhält die Gemeindestraße "Am Heiligenhäuschen", Flur 6, 
Parzelle Nr. 1/41, Ortsgemeinde Kottenheim, die Eigenschaft einer öffentlichen Stra-
ße im Sinne des § 2 LStrG. 
 
Nicht befestigte Wegeränder werden hierdurch ebenfalls mit gewidmet. 
Der Gebrauch der Straßen ist nach § 34 LStrG jedermann im Rahmen dieser Wid-
mung und der Verkehrsvorschriften gestattet (Gemeingebrauch). 
  
Die o.g. Erschließungsstraße ist entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung eine Ge-
meindestraße, die überwiegend dem örtlichen Verkehr dient (§ 3 Nr. 3a LStrG). Trä-
ger der Straßenbaulast für dieses Straßenteil ist nach §§ 14 LStrG die Ortsgemeinde 
Kottenheim. Die Widmung vollzieht sich mit der öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Bekanntmachung dieser Widmung im 
Mitteilungsblatt zu veranlassen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 17 

Nein  / 
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Enthaltung  / 

Befangenheit  / 

 
 
 
 4 Widmung der Gemeindestraße "Antoniusstraße", Flur 7, Parzelle Nr. 

436/5, Ortsgemeinde Kottenheim 
Vorlage: 055/063/2016 

 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat von Kottenheim beschließt, die Gemeindestraße 
"Antoniusstraße", Flur 7, Parzelle Nr. 436/5, Ortsgemeinde Kottenheim, entspre-
chend § 36 des LStrG Rheinland-Pfalz als öffentliche Straße förmlich zu widmen. Die 
Verkehrsfläche ist auf einem Lageplan, der Bestandteil dieses Beschlusses ist, dar-
gestellt. 
 
Durch diese Widmung erhält die Gemeindestraße "Antoniusstraße", Flur 7, Parzelle 
Nr. 436/5, Ortsgemeinde Kottenheim, die Eigenschaft einer öffentlichen Straße im 
Sinne des § 2 LStrG. 
 
Nicht befestigte Wegeränder werden hierdurch ebenfalls mit gewidmet. 
Der Gebrauch der Straßen ist nach § 34 LStrG jedermann im Rahmen dieser Wid-
mung und der Verkehrsvorschriften gestattet (Gemeingebrauch).  
 
Die o.g. Erschließungsstraße ist entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung eine Ge-
meindestraße, die überwiegend dem örtlichen Verkehr dient (§ 3 Nr. 3a LStrG). Trä-
ger der Straßenbaulast für dieses Straßenteil ist nach §§ 14 LStrG die Ortsgemeinde 
Kottenheim. Die Widmung vollzieht sich mit der öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Bekanntmachung dieser Widmung im 
Mitteilungsblatt zu veranlassen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 17 

Nein  / 

Enthaltung  / 

Befangenheit  / 

 
 
 
 5 Verlegung von privaten Abwasserleitungen im öffentlichen Verkehrsraum 

- Duldung der Ortsgemeinde- Grundsatzbeschluss 
Vorlage: 055/064/2016 

 
Beschluss: 
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Der Ortsgemeinderat stimmt als Eigentümerin und Straßenbaulastträger  der  not-
wendigen Verlegung von privaten Anschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum 
zur Anbindung von privatem  Schmutz- und/oder Niederschlagswasser  an den öf-
fentlichen Kanalhausanschluss zu. 
 
Die Verlegung darf im Hinblick auf mögliche Gewährleistungsansprüche nur durch 
die im Rahmen der Maßnahmen beauftragte Fachfirma erfolgen. 
 
Sämtliche damit verbundenen Kosten der Neuverlegung trägt der Eigentümer der 
privaten Leitung mit vorheriger Kostenübernahmeerklärung. 
 
Zudem trägt er die Haftung bei durch diese Leitungen verursachten späteren Schä-
den an Bürgersteig und/oder Straßenkörper. 
 
Auf die vom Abwasserwerk der Verbandsgemeinde angebotene Alternative eines 
zusätzlichen  kostenpflichtigen Kanalanschlusses wird hingewiesen. 
 
Die Grundstückseigentümer der Antoniusstraße sind von der Verwaltung über den 
Beschluss  gemäß der beschlossenen Alternative zu informieren.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 17 

Nein  / 

Enthaltung  / 

Befangenheit  / 

 
 
 
 6 Finanzielle Förderung des Kröbbelchesfestes 2016 durch die Ortsge-

meinde Kottenheim 
Vorlage: 055/065/2016 

 
Die Ratsmitglieder Michael Groß und Karl-Heinz Engelmeier nehmen an der Bera-
tung Beschlussfassung aufgrund von Ausschließungsgründen gemäß § 22 GemO 
nicht teil. Sie verlassen den Sitzungstisch. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat von Kottenheim nimmt von dem Antrag der Kröbbelchesfest 
GbR auf Gewährung einer Zuwendung für das Jahr 2016 Kenntnis und beschließt, 
das Kröbbelchesfest auch in diesem Jahr mit einem Betrag von 5.000,00 € zu för-
dern. Ein entsprechender Haushaltsansatz ist bei Buchungsstelle 28101.524920 ge-
bildet.  
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja 15 

Nein  / 

Enthaltung  / 

Befangenheit  2 

 
 
 
 7 Zustimmung zur Annahme von Spenden 

Vorlage: 055/069/2016 

 
Die zu Tagesordnungspunkt 6 ausgeschlossenen Ratsmitglieder Michael Groß und 
Karl-Heinz Engelmeier nehmen an der Beratung und Beschlussfassung wieder teil. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme folgender Spenden:  
 
 Volksbank RheinAhrEifel eG, Hauptstraße 119, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  

in Höhe von 300,00 € für die Förderung der Heimatpflege (Spende anlässlich 
Aufbereitung der Geschichte von Kottenheim) 

 Kreissparkasse Mayen, St. Veit-Straße 22-24, 56727 Mayen in Höhe von 200,00 
€  für die Förderung der Heimatpflege (Zuschuss zugunsten der Ortsgemeinde 
Kottenheim für die Ausrichtung der Kirmes) 

 Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Bahnhofstraße 9, 56068 
Koblenz in Höhe von 250,00 € für die Förderung der Heimatpflege (Zuschuss für 
die Ortsgemeinde Kottenheim für das Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“) (Spende 
wurde bei der Beschlussvorlage „031“ November 2015 nicht berücksichtigt). 

 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 17 

Nein  / 

Enthaltung  / 

Befangenheit  / 

 
 
 
 8 Kindertagesstätte St. Anna Kottenheim; Übernahme zusätzlicher Perso-

nalkostenanteile für ein erweitertes Betreuungsangebot 
Vorlage: 055/074/2016 

 
Beschluss: 
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Der Ortsgemeinderat von Kottenheim beschließt, den Anträgen der Kindertagesstät-
ten gGmbH auf Übernahme des Gemeindeanteils und des Trägeranteils an den zu-
sätzlichen Personalkosten, die zur Erfüllung des ganztägigen Betreuungsbedarfs für 
Kinder unter zwei Jahren erforderlich sind (0,25 Stellenanteile), zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 17 

Nein  / 

Enthaltung  / 

Befangenheit  / 

 
 
 
 9 Mitteilungen 

 
 
9.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kottenheim für das 

Haushaltsjahr 2016 

 
Ortsbürgermeister Thomas Braunstein teilt mit, dass die Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Kommunalaufsicht, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016 genehmigt hat. 
 
9.2 Betreuende Grundschulen 2016/2017 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass für das Schuljahr 2016/2017 eine zweite Gruppe auf-
grund der Vielzahl der Anmeldungen (32 Kinder) eingerichtet werden muss. Aufgrund 
dessen ist es erforderlich, eine dritte Betreuungsstelle einzurichten, um die Betreu-
ung der Kinder jederzeit sicherstellen zu können. 
 
9.3 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 

 
Ortsbürgermeister Thomas Braunstein informiert die Anwesenden über den derzeiti-
gen Sachstand. Er führt aus, dass die Ausbaubeitragssatzung für die wiederkehren-
den Beiträge noch im Jahre 2016 erlassen werden soll, auch im Hinblick auf die sich 
in der Ausführung befindlichen Straßenbaumaßnahmen „Antoniusstraße/Am Heili-
genhäuschen“. 
 
9.4 Stolpersteine in der Ortsgemeinde Kottenheim 

 
Der Vorsitzende gibt den derzeitigen Sachstand bekannt.  
 
9.5 Barockkonzert in der Wallfahrtskapelle St. Jost 

 
Ortsbürgermeister Braunstein teilt mit, dass am 16.05.2016, 16:00 Uhr, in der Wall-
fahrtskapelle St. Jost ein Barockkonzert stattfindet. 
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9.6 Kabelverlegungen in der „Burgstraße“ 

 
Ortsbürgermeister Thomas Braunstein wird gebeten, im Rahmen der v. g. Arbeiten 
bei den Bauherren anzufragen, ob die Kabel nicht auf der rechten Straßenseite (von 
der Hausener Straße in Richtung Burgstraße - „Kirchenseite“-) in den Gehweg ver-
legt werden könnten. Die Pflasterfläche der Gehweganlage auf dieser Straßenseite 
weise Unebenheiten auf. Diese könnten im Rahmen der Maßnahmen beseitigt wer-
den. Ortsbürgermeister Thomas Braunstein sagt zu, dass er sich der Angelegenheit 
annehmen wird.  
 
 
 10 Einwohnerfragestunde 

 
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die öf-
fentliche Sitzung um 19:27 Uhr. 
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________________     __________________ 
Vorsitzende(r) Schriftführer(in) 
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